
1

Diese Seite wurde maschinell übersetzt [Link].  Maschinelle Übersetzungen können Fehler 
enthalten, die die Klarheit und Genauigkeit beeinträchtigen können. Der Bürgerbeauftragte 
übernimmt keine Haftung für etwaige Unstimmigkeiten. Die zuverlässigsten Informationen und 
die größte Rechtssicherheit finden Sie in der verlinkten Originalversion auf Englisch.  Weitere 
Informationen finden Sie in unserer Sprachen- und Übersetzungsregelung [Link]. 

Entscheidung der Europäischen Bürgerbeauftragten 
mit Empfehlungen im Nachgang zu ihrer strategischen 
Untersuchung OI/5/2016/AB zur Verfahrensdauer und 
Transparenz der Europäischen Kommission bei der 
Bearbeitung von Vertragsverletzungsbeschwerden 

Entscheidung 
Fall OI/5/2016/AB  - Geöffnet am 13/05/2016  - Entscheidung vom 14/09/2017  - Betroffene 
Institution Europäische Kommission ( Keine weiteren Untersuchungen gerechtfertigt )  | 

Die korrekte Anwendung des EU-Rechts ist entscheidend für die Glaubwürdigkeit der Union. 
Um zu prüfen, ob die Mitgliedstaaten das EU-Recht korrekt umsetzen und anwenden, ist die 
Europäische Kommission – in ihrer Rolle als „Hüterin der Verträge“ – mit der Untersuchung von 
angeblichen Vertragsverletzungen betraut. Beschwerden von Bürgern, Organisationen und 
Unternehmen sind eine wesentliche Informationsquelle für die Kommission über mögliche 
Verstöße gegen das EU-Recht. Die Beschwerdeführer tun sich jedoch mitunter schwer, zu 
verstehen, dass Vertragsverletzungsverfahren nicht immer der beste Weg sind, um ihr 
individuelles Problem zu lösen. Zudem finden sie es schwierig, zu akzeptieren, dass die 
Kommission über eine Ermessensbefugnis bei der Entscheidung verfügt, ob sie nach Abschluss
der Untersuchungen ein Vertragsverletzungsverfahren einleitet oder nicht. 

Nachdem bei der Bürgerbeauftragten eine Reihe von Beschwerden über die Bearbeitung dieser
Fälle durch die Kommission eingingen, leitete sie eine strategische Untersuchung ein, um zu 
prüfen, ob dem systemische Probleme zugrunde liegen könnten. Die Untersuchung betraf die 
Bearbeitung von Vertragsverletzungsverfahren durch die Kommission im Rahmen des 
allgemein als „EU-Pilot“ bezeichneten Systems, in dem die informelle Phase der 
Vertragsverletzungsverfahren angelegt ist. Ziel des „EU-Pilot“-Systems ist es, einen informellen 
Dialog mit den Mitgliedstaaten zu führen, um Verstößen gegen das EU-Recht in einer frühen 
Phase entgegenzuwirken und förmliche Vertragsverletzungsverfahren zu vermeiden. Die 
Untersuchung umfasst: (i) die Verpflichtung der Kommission, eine zeitnahe Entscheidung zu 
treffen, (ii) die Information von Beschwerdeführern und (iii) die Information der Öffentlichkeit 
über EU-Pilotverfahren. 

https://www.ombudsman.europa.eu/etranslation
https://www.ombudsman.europa.eu/languagepolicy
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Die Bürgerbeauftragte stellte fest, dass die Bearbeitung von Vertragsverletzungsbeschwerden 
im Rahmen des „EU-Pilot“-Systems für die Abteilungen der Kommission eine Herausforderung 
darstellte. Die Kommission hat diese Probleme erkannt und im Januar 2017 eine neue Strategie
angenommen, nach der sie ihre Verwaltung von Vertragsverletzungsverfahren verbessern wird, 
indem sie sich vor allem auf systemische und hinreichend qualifizierte Verstöße gegen das 
EU-Recht konzentriert. Gleichzeitig hat die Kommission ihre Verfahren im Hinblick auf die 
Beziehungen mit Beschwerdeführern aktualisiert. 

Die Bürgerbeauftragte begrüßt die Anstrengungen, die die Kommission unternommen hat, um 
die Probleme zu lösen, die Anlass zu dieser Untersuchung gaben. Sie ist der Ansicht, die 
Kommission könne weitere Verbesserungen erzielen. Daher schließt die Bürgerbeauftragte 
ihre Untersuchung mit acht Empfehlungen ab , welche die Kommission berücksichtigen 
sollte, um ihre Beziehungen mit Beschwerdeführern zu verbessern und die Transparenz ihrer 
Verfahren zu erhöhen. 

Behandlung von Vertragsverletzungsbeschwerden 
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Hintergrund 

1. Der Bürgerbeauftragte hat zahlreiche Beschwerden über angebliche Verzögerungen bei der 
Bearbeitung von Vertragsverletzungsbeschwerden durch die Europäische Kommission erhalten 
und/oder den Beschwerdeführer während des „EU-Pilot“-Verfahrens, das die informelle Phase 
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des Vertragsverletzungsverfahrens strukturiert, nicht ordnungsgemäß unterrichtet [1] . Der 
Bürgerbeauftragte leitete 2009 und 2011 Initiativuntersuchungen ein [2] . Da die 
Bürgerbeauftragte weiterhin Beschwerden erhielt, beschloss sie, eine strategische 
Untersuchung einzuleiten, die am 13. Mai 2016 eingeleitet wurde. Die Untersuchung befasst 
sich mit drei systemischen Fragen: I) die Pflicht der Kommission, eine rechtzeitige Entscheidung
im Rahmen von „EU-Pilot“, ii) Informationen für Beschwerdeführer und iii) Informationen für die 
Öffentlichkeit zu treffen. 

Die Untersuchung 

2. In einem ersten Schritt forderte der Bürgerbeauftragte die Liste der EU-Pilotfälle, die Ende 
2015 für mehr als ein Jahr geöffnet wurden, und die Standardschreiben, mit denen die 
Beschwerdeführer über die Fortschritte auf dem Laufenden gehalten wurden. Die Mitarbeiter 
des Bürgerbeauftragten hielten auch ein Treffen mit der Kommission ab, um Statistiken zu 
erhalten und ihr Verständnis dafür zu verbessern, wie „EU-Pilot“ in der Praxis funktioniert [3] . In
einem zweiten Schritt haben die Mitarbeiter des Bürgerbeauftragten zehn EU-Pilotakten, die 
älter als ein Jahr sind, in drei Politikbereichen (Umwelt, Justiz und Verbraucher, Steuern und 
Zoll) überprüft. In diesen Bereichen werden jedes Jahr zahlreiche 
Vertragsverletzungsbeschwerden eingereicht. Nachdem die Kommission ihre neue Mitteilung „ 
EU-Recht: Bessere Ergebnisse durch bessere Anwendung " vom 19. Januar 2017 [4]  („Mitteilung 
von 2017“), fand eine weitere Sitzung statt, um dem Untersuchungsteam des 
Bürgerbeauftragten zu helfen, die Auswirkungen des neuen Ansatzes der Kommission zu 
verstehen. Bei dieser Entscheidung werden alle Informationen berücksichtigt, die während 
dieser Untersuchungsschritte gesammelt wurden. 

Bewertung des Bürgerbeauftragten 

A. Frist für die Bearbeitung von 
Vertragsverletzungsbeschwerden 

Die Herausforderungen, mit denen die Kommission konfrontiert
ist 

3. In der Regel hat sich die Kommission verpflichtet, Beschwerden zu untersuchen und 
innerhalb eines Jahres  nach Registrierung der Beschwerde zu entscheiden, ein förmliches 
Vertragsverletzungsverfahren einzuleiten oder den Fall abzuschließen. Dieser Zeitraum von 
einem Jahr umfasst die Registrierung der Beschwerde in einer Datenbank mit dem Namen 
„Beschwerdeverfahren – Accueil des Plaignants“ (CHAP), die erste Bewertung zur Entscheidung 
über die Eröffnung eines „EU-Pilots“ und den Dialog mit dem Mitgliedstaat im Rahmen von 
„EU-Pilot“, der zur Entscheidung über die Einleitung eines Vertragsverletzungsverfahrens oder 
zur Schließung des Falls führt. 
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4. Seit März 2010 wendet die Kommission auch einen doppelten Richtwert von zehn Wochen 
an, um eine zügige Verwaltung der Dossiers im Rahmen des „EU-Pilotprogramms“ zu 
gewährleisten: der Mitgliedstaat hat 70 Tage Zeit, um der Kommission seine Antwort zu 
übermitteln, und die Kommission verfügt über 70 Tage, um die Antwort des Mitgliedstaats zu 
bewerten. 

5. Die Einhaltung der von ihr gesetzten Fristen scheint für die Kommission eine 
ernsthafte Herausforderung zu sein: 

Was den Zeitraum von einem Jahr betrifft, so eröffnete die Kommission zwischen dem 1. 
Januar 2014 und dem 31. Dezember 2015 724 „EU-Pilot“-Fälle auf der Grundlage von 
Beschwerden. In nur 107 Fällen (d. h. 15 %) war die Entscheidung, den Fall abzuschließen 
oder ein Aufforderungsschreiben innerhalb eines Jahres ab dem Datum der Einreichung der 
Beschwerde zu erlassen [5] [5] . Ende 2015 befasste sich die Kommission mit 480 anhängigen 
EU-Pilotakten, die durch Beschwerden über ein Jahr ausgelöst wurden. Unter ihnen waren 102 
Akten (21 %) seit mehr als drei Jahren geöffnet [6] [6] . Die Kommission erklärte, dass der 
Dialog zwischen der Kommission und dem Mitgliedstaat über „EU-Pilot“ nicht auf einen einzigen
Austausch beschränkt ist: für eine beträchtliche Anzahl der 102 Dossiers, die älter als drei Jahre
sind, waren mehrere Austausche mit dem betreffenden Mitgliedstaat erforderlich [7] [7] . Die 
Kommission erläuterte ferner, dass sich der Umfang der vom Beschwerdeführer vor oder nach 
der Einleitung des EU-Pilotdialogs und/oder des Mitgliedstaats übermittelten Informationen auch
auf die Lebensdauer von EU-Pilotfällen auswirkt, da die Kommission diese Informationen 
bewerten muss, bevor sie über das weitere Vorgehen entscheidet. 

· In Bezug auf die doppelte Zehnwochen-Benchmark betrug die durchschnittliche Zeit, die die 
Mitgliedstaaten für die Beantwortung der Fragen der Kommission benötigen, im Jahr 2015 72 
Tage, was nahe dem Zehn-Wochen-Referenzwert liegt [8] . Die durchschnittliche Zeit der 
Kommission für die Bewertung dieser Antworten betrug 2015 jedoch 91 Tage, 21 Tage über 
dem Referenzwert [9] . Die Kommission wies darauf hin, dass ein Faktor, der sich auf die Zeit 
für die Bewertung der Antworten der Mitgliedstaaten auswirkt, die Notwendigkeit ist, die 
Antworten der Mitgliedstaaten zu übersetzen. 

Die Hauptgründe für die Verzögerungen 

6. Der Bürgerbeauftragte ist sich bewusst, dass die Kommission eine große Anzahl von 
Beschwerden bearbeitet und dass der einjährige Zeitrahmen ein selbst auferlegtes Ziel ist. Bei 
der Bearbeitung von Beschwerden über übermäßige Verzögerungen ist der Bürgerbeauftragte 
stets der Auffassung, dass eine gute Verwaltung bei Überschreitung der einjährigen Frist von 
der Kommission verlangt, spezifische und gültige Gründe für die Verzögerung anzugeben. 

7. Der Bürgerbeauftragte ist der Auffassung, dass es zu Missständen in der Verwaltung 
kommen könnte, wenn die Verzögerung auf administrative Untätigkeit zurückzuführen ist oder 
wenn die Kommission keine gültige Erklärung liefert [10] . Der Bürgerbeauftragte ist ferner der 
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Auffassung, dass eine Verzögerung von mehreren Jahren im Sinne von Artikel 41 der Charta 
der Grundrechte der Europäischen Union über das Recht auf eine gute Verwaltung, selbst 
wenn es gute Gründe gibt, möglicherweise nicht angemessen ist. 

Übermäßige Verzögerung im Fall 583/2013/MHZ [11] 

Ein Landwirt beschwerte sich beim Bürgerbeauftragten und behauptete, die Kommission hätte 
schneller gegen seine beiden Vertragsverletzungsbeschwerden vorgehen müssen. Die 
Kommission konnte nicht erklären, warum sie den „EU-Pilot“ in beiden 
Vertragsverletzungsverfahren erst 11 Monate nach Eingang der Beschwerden starten konnte. 
Der Bürgerbeauftragte kritisierte die Kommission und vertrat die Auffassung, dass „die 
Kommission insbesondere dadurch, dass sie den Beginn des Pilotverfahrens verzögert und sich 
dadurch die einjährige Frist für die Entscheidung über die Vertragsverletzungsbeschwerden des 
Beschwerdeführers nicht einhalten konnte, sich eines Missstands in der Verwaltungstätigkeit 
schuldig  gemacht hat“. 

8. Die im Rahmen dieser Untersuchung durchgeführten Nachprüfungen bestätigten, dass einige
Verzögerungen außerhalb der Kontrolle der Kommission liegen, z. B. wenn eine Änderung des
nationalen Rechts  erforderlich ist, um den Verstoß zu beenden, wenn es notwendig ist, 
Infrastruktur (insbesondere im Umweltbereich) zu bauen , oder wenn die Kommission zum 
Zeitpunkt des EU-Pilots auf die Ergebnisse eines Gerichtsurteils  warten  muss. In anderen 
Fällen kann die Kommission weitere Zeit benötigen, um zusätzliche Informationen zu 
bewerten, die der Beschwerdeführer im Laufe des Verfahrens übermittelt  hat, oder um die
Beschwerde mit ähnlichen Dossiers gegenüber  anderen Mitgliedstaaten zu verknüpfen. 
Diese Fälle stellen keine administrative Untätigkeit dar. 

9. Andere problematischere Situationen betreffen organisatorische Probleme, wie z. B. hohe 
Arbeitsbelastung im Referat, die  Notwendigkeit, mit mehreren Kommissionsdienststellen 
in Kontakt zu treten oder zusätzliche Zeit für die Übersetzung  zu benötigen, da Beschwerden
in jeder Amtssprache der EU eingereicht werden können und manchmal eine beträchtliche 
Menge an Unterlagen beinhalten. Aufgrund dieser Probleme kann die erste Bewertung der 
Beschwerde, bevor die Kommission überhaupt beschließt, einen „EU-Pilot“-Dialog zu eröffnen, 
an sich mehrere Monate dauern. 

10. Verzögerungen können auch auf einen langwierigen Austausch zwischen der Kommission 
und dem Mitgliedstaat im Rahmen von „EU-Pilot“ zurückzuführen sein, da unvollständige oder
unbefriedigende Antworten vorliegen . 

Übermäßige Verzögerung im Fall 1146/2012/AN [12] 

Im Dezember 2009 reichte ein Beschwerdeführer eine Vertragsverletzungsbeschwerde ein, für 
die die Kommission einen „EU-Pilot“ einleitete. Im Juni 2012 beschwerte sich der 
Beschwerdeführer beim Bürgerbeauftragten über die Verzögerung der Behandlung der 
Angelegenheit durch die Kommission. Während der Untersuchung erklärte die Kommission, 
dass die Dauer des Verfahrens auf die Verzögerungen des Mitgliedstaats bei der Beantwortung
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seiner Auskunftsersuchen und auf die Unvollständigkeit der vorgelegten Antworten 
zurückzuführen sei. Der Bürgerbeauftragte kritisierte die Kommission, da sie das 
EU-Pilotverfahren nicht ordnungsgemäß umgesetzt habe. Das Ziel von „EU-Pilot“, rasche
und bessere Lösungen für Vertragsverletzungsbeschwerden zu finden, wurde in diesem 
Fall untergraben . In ihrer Antwort teilte die Kommission dem Bürgerbeauftragten mit, dass sie 
ein förmliches Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet habe. 

In einem anderen Fall, der 2015 an den Bürgerbeauftragten gerichtet wurde, richtete die 
Kommission neun Auskunftsersuchen an den Mitgliedstaat [13] . 

11. Das „EU-Pilot“-Verfahren wurde als einvernehmliche Methode zur Lösung von Problemen 
konzipiert. Sie ermöglicht es der Kommission auch, ausreichende Beweise für die behauptete 
Zuwiderhandlung zu sammeln. „EU-Pilot“ beruht jedoch auf dem Grundsatz der „aufrichtigen 
Zusammenarbeit“, der durch aufeinanderfolgende unvollständige Antworten des betreffenden 
Mitgliedstaats gefährdet wird. Darüber hinaus ist das förmliche Vertragsverletzungsverfahren 
ein weiteres Instrument, das der Kommission zur Verfügung steht, um Beweise zu sammeln, 
bevor sie entscheiden, den Fall an den Gerichtshof zu verweisen. 

Die neue Strategie der Kommission 

12. In ihrer Mitteilung aus dem Jahr 2017 räumte die Kommission ein, dass „EU-Pilot“ nicht 
immer wirksam war, um Probleme schnell zu lösen . Es heißt, dass „EU-Pilot“ eingerichtet 
wurde, „um potenzielle Verstöße gegen EU-Recht in geeigneten Fällen frühzeitig zu beheben“. Es 
ist nicht beabsichtigt, dem Vertragsverletzungsverfahren einen längeren Schritt hinzuzufügen, 
was für sich genommen ein Mittel ist, um einen Dialog mit einem Mitgliedstaat zur 
Problemlösung aufzunehmen. Daher wird die Kommission Vertragsverletzungsverfahren 
einleiten, ohne sich auf den EU-Pilot-Problemlösungsmechanismus zu stützen, es sei denn, der 
Rückgriff auf EU-Pilot wird in einem bestimmten Fall als nützlich angesehen .“ 

13. Die Kommission beabsichtigt, ihre Durchsetzungsmaßnahmen auf systemische und 
schwerwiegende Verstöße gegen EU-Recht zu konzentrieren. Mit diesem neuen Ansatz wird 
die Kommission aufhören, „EU-Pilot“ als Standardverfahren zu verwenden. Es wird einfacher 
sein, direkt zu einem förmlichen Vertragsverletzungsverfahren zu wechseln, ohne einen 
„EU-Pilot“ zu eröffnen. In Einzelfällen der fehlerhaften Anwendung des EU-Rechts wird die 
Kommission die Beschwerdeführer ermutigen, geeignete auf EU- oder nationaler Ebene 
verfügbare Problemlösungsmechanismen anzuwenden, und schlägt vor, die Akte 
erforderlichenfalls an die am besten geeignete Stelle weiterzuleiten.  Da es noch zu früh ist, 
die Auswirkungen dieses neuen Ansatzes auf die Fähigkeit der Kommission, 
Beschwerden schneller zu bearbeiten, zu messen, beabsichtigt der Bürgerbeauftragte , 
dieses Thema in den kommenden Jahren weiterzuverfolgen . 

14. Der Bürgerbeauftragte begrüßt die Absicht der Kommission, ihre Zusammenarbeit mit dem 
Europäischen Netz der Bürgerbeauftragten zu verstärken, um den Beschwerdeführern bessere 
Rechtsbehelfe auf nationaler Ebene zu bieten. Ihr Amt verfolgt dies aktiv mit der Kommission. 
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Die Kommission für ihre Maßnahmen zur Rechenschaft zu 
ziehen 

15. Der Jahresbericht der Kommission mit dem Titel „ Überwachung der Anwendung der EU la 
w“ enthält nützliche Informationen über die Zahl und die Art der eingeleiteten Fälle. Sie spiegelt 
jedoch nicht in vollem Umfang die Wirksamkeit des informellen Dialogs wider, der darauf 
abzielt, bessere und schnellere Antworten auf  die Nichtanwendung des EU-Rechts durch 
die Mitgliedstaaten zu finden. 

16. Den Jahresberichten der Kommission zufolge hat „EU-Pilot“ den Rückgriff auf förmliche 
Vertragsverletzungsverfahren wirksam verringert. [14]  75 % der 2015 bearbeiteten 
EU-Pilotakten wurden abgeschlossen, nachdem die Mitgliedstaaten „befriedigende Antworten“ 
erhalten hatten. Die Statistiken der Kommission umfassen jedoch Fälle, in denen tatsächlich 
kein Verstoß gegen EU-Recht vorliegt [15] . Um der Wirksamkeit ihrer Maßnahme besser 
Rechnung zu tragen, konnte die Kommission den Prozentsatz der Fälle, in denen ein 
tatsächliches Problem aufgetreten ist, sinnvoll bewerten, was durch das Eingreifen der 
Kommission gelöst wurde. 

17. In Bezug auf ihre Fähigkeit, Vertragsverletzungsbeschwerden schnell zu bearbeiten, könnte
die Kommission die durchschnittliche Frist für eine Entscheidung über eine Beschwerde oder 
den Prozentsatz der Beschwerden, für die eine Entscheidung getroffen wurde, innerhalb eines 
Jahres veröffentlichen. Schließlich gibt die Kommission in ihrem Jahresbericht Informationen 
über die Leistung jedes Mitgliedstaats zum Zehn-Wochen-Benchmark im Rahmen von 
„EU-Pilot“ offen, legt jedoch keine Informationen über seine eigene Leistung offen. 

Um die Transparenz ihres Handelns zu erhöhen, fordert die Bürgerbeauftragte die 
Kommission auf, in ihrem Jahresbericht mehr Informationen über ihre Leistung bei der 
Beilegung tatsächlicher Verstöße gegen EU-Recht im Rahmen von Verfahren vor 
Verstößen – und über die durchschnittliche Dauer des Prozesses – bereitzustellen. 

B. Unterrichtung der Beschwerdeführer 

Die Bedeutung regelmäßiger und angemessener Informationen 

18. Vertragsverletzungsbeschwerden sind eine wesentliche Informationsquelle, um mögliche 
Verstöße gegen das EU-Recht aufzudecken. Gleichzeitig fällt es den Beschwerdeführern 
möglicherweise schwer zu verstehen, dass Vertragsverletzungsverfahren nicht darauf 
ausgerichtet sind, ihre individuellen Probleme zu lösen, und dass die Kommission keinen 
Rechtsbehelf gegen sie einholen kann. Außerdem fällt es den Beschwerdeführern schwer zu 
verstehen, warum die Kommission möglicherweise Zeit braucht, um ihre Beschwerde zu 
bearbeiten. Sie könnten es noch schwieriger nachvollziehen, warum die Kommission nach 
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ihrem Ermessensspielraum beschließen kann, am Ende ihrer Untersuchung kein 
Vertragsverletzungsverfahren einzuleiten. 

19. Viele beim Bürgerbeauftragten eingereichte Beschwerden, in denen eine übermäßige 
Verzögerung geltend gemacht wird, machen auch geltend, dass die Kommission den 
Beschwerdeführer nicht angemessen informiert habe. Der Mangel an ausreichenden 
Informationen dürfte die Frustration der Beschwerdeführer aufgrund großer Verzögerungen 
verstärken. Umgekehrt helfen angemessene und regelmäßige Erklärungen den 
Beschwerdeführern zu verstehen und zu akzeptieren, warum die Kommission zusätzliche Zeit 
braucht, um ihre Beschwerden zu untersuchen, oder warum sie beschlossen hat, einen Fall 
abzuschließen. 

20. In diesem Zusammenhang müssen die Beschwerdeführer beruhigt werden, dass ihre Fälle 
sorgfältig behandelt werden. Einige der im Anhang der Mitteilung der Kommission von 2017 
enthaltenen Verbesserungen tragen dazu bei, den Grundsatz der guten Verwaltung zu 
verwirklichen, der auch die Begründungspflicht für Entscheidungen und die Beantwortung von 
Auskunftsersuchen einschließt. Dazu gehören u. a.: I) Beschwerden werden mit Hilfe eines 
Standardformulars bei der Kommission eingereicht, um die Grundlage für die Beurteilung der 
Begründetheit einer Beschwerde zu verbessern und eine bessere Bearbeitung von 
Beschwerden zu erleichtern; II) in der von der Kommission übermittelten Empfangsbestätigung 
werden die Grenzen der Maßnahmen der Kommission klarer festgelegt; und iii) wenn die 
Kommission den Zeitraum von einem Jahr überschreitet, um eine Entscheidung zu treffen, 
werden die Beschwerdeführer automatisch  und nicht nur auf Antrag  schriftlich unterrichtet, 
wie es zuvor der Fall war. 

21. Die Bürgerbeauftragte begrüßt, dass die Kommission ihre Verfahren für die Behandlung der
Beziehungen zu Beschwerdeführern zeitgleich mit der Annahme ihrer neuen Strategie [16]  
aktualisiert hat. Auf der Grundlage ihrer Erfahrungen fordert die Bürgerbeauftragte die 
Kommission auf, auf ihrer neuen Strategie aufzubauen, um ihre Beziehungen zu den 
Beschwerdeführern weiter zu verbessern, indem sie bewährte Verfahren fördert, die über die 
strengen verfahrenstechnischen Verpflichtungen hinausgehen, die sie sich selbst auferlegt hat. 
Die Verbesserung der Beziehungen zu den Beschwerdeführern dürfte auch die Wirksamkeit der
„EU-Pilot“-Dialoge verbessern, die die Kommission im Rahmen ihrer neuen Strategie als 
nützlich erachten wird. Eine gute Möglichkeit wäre, die  internen Leitlinien für die 
Bearbeitung von Vertragsverletzungsbeschwerden unter Berücksichtigung der 
nachstehenden Bemerkungen und Vorschläge zu aktualisieren . 

Unterrichtung der Beschwerdeführer während der ersten 
Bewertungsphase 

22. Die erste Bewertung der Beschwerde ist ein wesentlicher Schritt, für den es wichtig ist, dem 
Beschwerdeführer angemessene und rechtzeitige Informationen zu erteilen. Nach ihrer ersten 
Bewertung kann die Kommission beschließen, direkt zu einem förmlichen 
Vertragsverletzungsverfahren überzugehen, einen „EU-Pilot“ zu eröffnen, den Fall 
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abzuschließen oder den Beschwerdeführer auf alternative Rechtsbehelfe auf EU- oder 
nationaler Ebene zu verweisen. 

23. Nachdem die Beschwerde in der Datenbank „CHAP“ registriert und die 
Empfangsbestätigung versandt wurde, unterliegt ihre Erstprüfung keiner Frist und kann mehrere
Monate dauern. Es gibt kein Verfahren zur Unterrichtung des Beschwerdeführers während des 
Zeitraums, in dem die Kommission darüber entscheidet, ob die Beschwerde mit dem 
Mitgliedstaat weiter geprüft werden soll oder nicht. Wenn die erste Bewertung im CHAP nicht 
innerhalb einer angemessenen Frist (in der Regel zwei oder drei Monate) durchgeführt werden 
kann, haben einige Generaldirektionen die bewährte Praxis entwickelt, dem Beschwerdeführer 
eine Halteantwort mit den Kontaktdaten des Fallbearbeiters zu übermitteln und zu erläutern, wie
die Beschwerde behandelt wird. 

Die Bürgerbeauftragte fordert die Kommission auf, eine vorläufige Frist für die erste 
Analyse von Beschwerden in CHAP festzulegen. Sie fordert die Kommission ferner auf, 
die bewährte Praxis der Übermittlung einer schriftlichen Antwort an den 
Beschwerdeführer zu verallgemeinern, wenn die erste Bewertung der Beschwerde nicht 
innerhalb dieser Frist durchgeführt werden kann. 

24. Der Bürgerbeauftragte fragte ferner, ob Einzelpersonen/Organisationen, die eine 
Beschwerde zu einem Fall einreichen, die die Kommission bereits von sich aus oder auf der 
Grundlage einer anderen Beschwerde untersucht, den Status des Beschwerdeführers erhalten. 
Die Kommission antwortete, dass sie die Kriterien erfüllen, die im Anhang der Mitteilung von 
2017 aufgeführt sind. Ihre Fälle sind in CHAP registriert und die Verwaltungsvorschriften über 
die Beziehungen zu den Beschwerdeführern gelten. Dies gilt unabhängig von den 
Folgemaßnahmen zu diesen Beschwerden. Die Kommission stellte fest, dass das Bestehen 
eines anhängigen Untersuchungs-/Verletzungsverfahrens ein Faktor ist, der bei der 
Entscheidung über die Weiterverfolgung der Beschwerde zu berücksichtigen ist. 

Der Bürgerbeauftragte begrüßt, dass die Kommission Einzelpersonen/Organisationen, 
die eine Beschwerde über einen von der Kommission untersuchten Fall einreichen, den 
Status eines Beschwerdeführers einräumt. Soweit die Kommission dies nicht bereits tut, 
fordert sie die Kommission auf, den Beschwerdeführer über den Stand seiner 
Untersuchung und über seine Entscheidung, den Fall einzustellen oder ein 
Vertragsverletzungsverfahren einzuleiten, zu unterrichten. 

25. Nach ihrer ersten Prüfung kann die Kommission zu dem Schluss kommen, dass ein 
Vertragsverletzungsverfahren nicht der beste Weg ist, um das Problem des Beschwerdeführers 
zu lösen, insbesondere wenn der Beschwerdeführer eine Entschädigung für den Schaden 
erwartet, der durch den angeblichen Verstoß gegen das Unionsrecht entstanden ist. Im 
Rahmen ihrer neuen Strategie hat sich die Kommission verpflichtet, den Bürgern zu helfen, 
indem sie für ihre Rechte nach EU-Recht und für die verschiedenen 
Problemlösungsinstrumente, die ihnen auf nationaler und EU-Ebene zur Verfügung stehen, 
sensibilisiert. Dazu gehört auch die Anpassung der Schreiben zur Bestätigung des Eingangs 
von Beschwerden und zur Unterrichtung der Beschwerdeführer über die Entscheidung der 
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Kommission, eine Beschwerde nicht zu untersuchen. Darüber hinaus wird die Kommission 
verpflichtet, eine Bestandsaufnahme aller auf EU- und nationaler Ebene verfügbaren 
Rechtsbehelfsmechanismen zu erstellen und auf ihrer Website bürgerfreundliche Informationen 
über die Probleme der Bürger bereitzustellen [17] . 

Zu diesen Mechanismen gehören nichtgerichtliche Nachprüfungsgremien wie nationale 
und regionale Bürgerbeauftragte: der Europäische Bürgerbeauftragte arbeitet derzeit mit 
der Kommission und dem Europäischen Netz der Bürgerbeauftragten zusammen, um die 
Zusammenarbeit in diesen Fragen zu verbessern, um die Beschwerdeführer besser zu 
leiten, wenn die Kommission beschließt, keinen Einzelfall zu untersuchen . 

Beschwerdeführer während des „EU-Pilots“ auf dem Laufenden
halten 

26. Obwohl die Kommission „EU-Pilot“ als bilaterales Verfahren zwischen der Kommission und 
den Mitgliedstaaten betrachtet, hat sie sich verpflichtet, die Beschwerdeführer zu informieren, 
wenn sie einen EU-Pilot eröffnet, wenn sie eine endgültige Entscheidung trifft und wenn sie die 
einjährige Frist für die Beschlussfassung überschreitet. Eine gute Verwaltung verlangt auch von 
der Kommission, dass sie innerhalb von zwei Wochen den Eingang des Schriftverkehrs 
bestätigt. Die Kommission erkennt ferner an, dass Beschwerdeführer zu jedem Zeitpunkt des 
Verfahrens, auch per E-Mail oder telefonisch, um Erläuterungen zu dem Fall bitten können. 

Informationen an den Beschwerdeführer in der Sache 332/2013/AN [18] 

Der Fall betraf die vierjährige Verzögerung der Entscheidung der Kommission im Rahmen von 
„EU-Pilot“ und das Versäumnis, den Beschwerdeführer auf dem Laufenden zu halten. Während 
der Untersuchung erläuterte die Kommission die Gründe für die Verzögerung, nahm die 
Kontakte mit dem Beschwerdeführer wieder auf und traf eine endgültige Entscheidung. Der 
Bürgerbeauftragte kam zu dem Schluss, dass es keine Gründe für weitere Untersuchungen 
gebe, stellte jedoch fest, dass die Kommunikation mit dem Beschwerdeführer nicht sehr 
reibungslos verlaufen sei und dass dies die Bereitschaft des Beschwerdeführers verringert 
habe, die Argumente der Kommission für das Verfehlen der Standardfrist zu akzeptieren [19] . 
Sie erinnert die Kommission daran, dass eine reibungslose und regelmäßige Kommunikation 
mit den Beschwerdeführern eine wichtige Verfahrensgarantie darstellt, und legitimiert die Rolle 
der Kommission. 

27. Die Kommission verfügt über kein Verfahren zur Unterrichtung der Beschwerdeführer über 
die Antworten der Mitgliedstaaten. In einigen Fällen könnte die vorzeitige Unterrichtung der 
Beschwerdeführer die Folge haben, dass das Klima des gegenseitigen Vertrauens zwischen 
der Kommission und den Mitgliedstaaten gefährdet wird, das die Phase des informellen Dialogs 
von Vertragsverletzungsverfahren charakterisieren soll. Es ist auch klar, dass nicht alle 
Beschwerdeführer ein Interesse daran bekunden, die Einzelheiten der Untersuchung der 
Kommission zu verfolgen. Während der Inspektionen, die im Rahmen dieser Untersuchung 
stattfanden, stellten die Mitarbeiter des Bürgerbeauftragten jedoch fest, dass die 
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Beschwerdeführer manchmal ein solches Interesse bekundeten. In einem geprüften Dossier 
übermittelte die Kommission dem Beschwerdeführer eine Zusammenfassung der Antwort des 
Mitgliedstaats, um Stellungnahmen und zusätzliche Informationen einzuholen. Der 
Bürgerbeauftragte ist daher der Auffassung, dass es von Fall zu Fall möglich ist, diese Art von 
Informationen bereitzustellen, ohne dem Zweck des „EU-Pilotprojekts“ zu schaden. Diese 
Möglichkeit sollte weiter geprüft werden. 

Wenn die Beschwerdeführer ihr Interesse bekunden, den Fortschritt ihres Falles genau 
zu verfolgen, fordert die Bürgerbeauftragte die Kommission auf, sie über jeden neuen 
wichtigen Schritt ihrer Untersuchung im Rahmen des „EU-Pilotprogramms“ zu 
unterrichten, auch indem sie ihnen nach Möglichkeit eine Zusammenfassung der Antwort
des Mitgliedstaats übermittelt. 

Unterrichtung der Beschwerdeführer bei Abschluss eines 
Falles 

28. Während die Entscheidung über die Eröffnung eines förmlichen 
Vertragsverletzungsverfahrens vom Kollegium der Kommissionsmitglieder gefasst und 
veröffentlicht wird, wird die Entscheidung, einen Fall abzuschließen, normalerweise innerhalb 
der zuständigen Generaldirektion getroffen und ist nicht öffentlich. Der Beschwerdeführer wird 
jedoch durch ein so genanntes „Vorabschlussschreiben“ informiert und hat vier Wochen Zeit, 
um Stellung zu nehmen. Wenn die Stellungnahme des Beschwerdeführers die Kommission 
nicht davon überzeugt, ihren Standpunkt zu überdenken, wird der Fall abgeschlossen und der 
Beschwerdeführer entsprechend unterrichtet. Wenn der Antragsteller die Kommission davon 
überzeugt, ihren Standpunkt zu überdenken, wird die Untersuchung fortgesetzt. 

29. Die Kommission verfügt über einen beträchtlichen Ermessensspielraum bei der 
Entscheidung darüber, ob und gegebenenfalls wann ein Vertragsverletzungsverfahren 
eingeleitet werden kann, selbst wenn die Untersuchung einen Verstoß gegen das EU-Recht 
zeigt. Dies ist für Beschwerdeführer besonders schwierig zu verstehen, und die meisten 
Beschwerden, die beim Bürgerbeauftragten im Bereich der Vertragsverletzung eingereicht 
wurden, bestreiten die Entscheidung der Kommission, eine Vertragsverletzungsbeschwerde 
abzuschließen. 

30. Der Bürgerbeauftragte ist nach wie vor der Auffassung, dass die Kommission zwar über 
einen Ermessensspielraum in dieser Hinsicht verfügt, sie aber immer berechtigte Gründe für 
eine Entscheidung zur Einstellung einer Vertragsverletzungsbeschwerde angeben sollte. Der 
Bürgerbeauftragte ist ferner der Auffassung, dass eine gute Verwaltung von der Kommission 
verlangt, sorgfältig zu handeln und alle Argumente des Beschwerdeführers umfassend zu 
prüfen [20] . Legt der Beschwerdeführer nach Erhalt des Vorabschlussschreibens neue 
Argumente vor und hält die Kommission dennoch an ihrer Entscheidung fest, die Beschwerde 
abzuschließen, sollte die Kommission in dem Schreiben, in dem der Abschluss des Falles 
bestätigt wird, die neuen Argumente angehen und ausführlich erläutern, warum sie nicht 
ausreichen, um ihren Standpunkt zu ändern. 
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Unzureichende Rechtfertigung einer Entscheidung in der Sache 995/2011/KM [21] 

Ein Bürger warf der Kommission vor, nicht ordnungsgemäß darzulegen, warum er seine 
Verletzungsbeschwerde nicht untersucht habe, in der er behauptete, dass ein Mitgliedstaat die 
E-Privacy-Richtlinie nicht ordnungsgemäß umgesetzt habe. Der Bürgerbeauftragte war der 
Auffassung, dass die Erklärungen der Kommission nicht nur richtig, sondern auch klar und 
eindeutig sein sollten. Sie kritisierte die Kommission, dass sie nicht hinreichend begründet 
habe, warum sie nicht in zwei der in der Beschwerde aufgeworfenen Fragen vorgegangen sei, 
d. h., wie der Mitgliedstaat Daten gespeichert und verarbeitet habe, sowie die Vorschriften für 
das elektronische Marketing. 

31. In diesem Zusammenhang begrüßt die Bürgerbeauftragte, dass in den neuen Mustern der 
Kommission für Vorabschließungsschreiben deutlich zwischen folgenden Punkten 
unterschieden wird: I) das Problem nach dem Eingreifen der Kommission oder auf andere 
Weise gelöst wurde; (II) das Problem ist nicht gelöst, aber die Kommission wird den Fall gemäß 
den in ihrer Mitteilung von 2017 [22]  festgelegten Kriterien nicht verfolgen; (III) die 
Angelegenheit wird nicht verfolgt, weil kein Verstoß gegen das EU-Recht vorliegt oder die 
verfügbaren Beweise unzureichend sind oder die Verfolgung des Falls durch die Notwendigkeit 
des Schutzes der Vertraulichkeit verhindert wird, wie vom Beschwerdeführer gefordert [23] . 

32. Der Bürgerbeauftragte stellt jedoch fest, dass das Muster zur Bestätigung, dass der Fall 
abgeschlossen wird, nicht geändert wurde und nicht eindeutig die Verpflichtung vorsieht, auf die
weiteren Argumente des Beschwerdeführers zu antworten. 

In den meisten Beschwerden, die sie erhalten hat, kam der Bürgerbeauftragte zu dem 
Schluss, dass die Kommission dem Beschwerdeführer eine gültige Erklärung vorgelegt 
habe. Der Bürgerbeauftragte schlägt jedoch vor, dass die Kommissionsdienststellen 
besonders vorsichtig sind, wenn sie alle Aspekte der Beschwerde des 
Beschwerdeführers im Vorabschlussschreiben getrennt behandeln. 

Der Bürgerbeauftragte fordert die Kommission auch in ihrem Schreiben auf, in ihrem 
Schreiben, in dem bestätigt wird, dass der Fall abgeschlossen wird, angemessen auf alle 
weiteren Argumente des Beschwerdeführers zu reagieren, wenn die Kommission 
dennoch beschließt, die Beschwerde abzuschließen. 

33. Der Bürgerbeauftragte stellt fest, dass die spezielle Website der Kommission [24]  und das 
Online-Beschwerdeformular [25]  das Verfahren für die Bearbeitung von Beschwerden und die 
Grenzen der Maßnahmen der Kommission klar beschreiben. Sie erklären, dass die Kommission
einzelne Probleme wie die Nichtigerklärung einer auf nationaler Ebene getroffenen 
Einzelentscheidung oder die Gewährung eines Schadensersatzes des Beschwerdeführers nicht
lösen könne. Obwohl sie über Ermessensbefugnisse verfügt, ist die Kommission hinsichtlich der
möglichen Kriterien für die Einstellung einer Vertragsverletzungsbeschwerde weniger klar. 

Der Bürgerbeauftragte schlägt vor, dass die Kommission auf ihrer Website und im 
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Beschwerdeformular bürgerfreundliche Informationen über die verschiedenen Kriterien 
bereitstellt, die sie bei der Entscheidung zur Schließung eines Falles berücksichtigt. 

C. Öffentliche Informationen über EU-Pilotfälle 

34. Der Zugang zu Dokumenten in Vertragsverletzungsverfahren unterliegt der Verordnung 
(EG) Nr. 1049/2001 über den Zugang der Öffentlichkeit zu Dokumenten des Europäischen 
Parlaments, des Rates und der Kommission. Die Unionsgerichte erkennen eine allgemeine 
(wenn auch widerlegbare) Vermutung an, wonach Dokumente, die sich auf die Phase der 
vorprozessualen Vertragsverletzungsverfahren beziehen, nicht offengelegt werden können. 
Dies erstreckt sich auf die laufenden EU- Pilotdialoge [26] . Der Zugang zu Dokumenten, die 
abgeschlossene Vertragsverletzungsverfahren betreffen, wird vorbehaltlich der in der 
Verordnung vorgesehenen Standardausnahmen von der Offenlegung grundsätzlich gewährt. 

35. Die Liste der förmlichen Vertragsverletzungsverfahren ist öffentlich zugänglich. Im 
Dezember 2014 führte die Kommission ein neues Register der Vertragsverletzungsverfahren 
ein, das eine Liste der laufenden Vertragsverletzungsverfahren enthält, in denen der 
Politikbereich, der Titel des mutmaßlichen Verstoßes, der betreffende Mitgliedstaat und der 
Status jedes Verfahrens (Formularmitteilung, mit Gründen versehene Stellungnahme, 
Abschluss der Rechtssache oder Verweisung an den Gerichtshof) angegeben sind [27] . Es gibt
jedoch keine öffentliche Liste der „EU-Pilot“-Dialoge, die es den Bürgern erschwert, Anträge auf 
Zugang zu Dokumenten zu stellen, einschließlich eines nach Abschluss des Falls gestellten 
Ersuchens [28] . 

36. Die EU-Pilotdialoge betreffen Bereiche wie Menschenrechte, Umwelt oder Binnenmarkt, 
Bereiche, die für Bürger und Unternehmen von großem Interesse sind [29] . Wenn darüber 
nachgedacht wird, wie die Transparenz des „EU-Pilots“ verbessert werden kann, ist es 
notwendig, das Risiko einer Schädigung des Klimas des gegenseitigen Vertrauens, das die 
Instrumente vor der Verletzung wirksam macht, und die Vorteile einer verstärkten öffentlichen 
Kontrolle in Fragen von potenziell großem Interesse auszugleichen. Zusätzlich dazu, dass die 
Bürger ihr Recht auf Zugang zu Dokumenten wirksamer nutzen können, könnte sich eine 
verstärkte öffentliche Kontrolle positiv auf die rechtzeitige Bearbeitung von Fällen auswirken. 

37. Es ist sicherlich positiv, dass der Beschwerdeführer darüber informiert wird, dass ein 
„EU-Pilot“ gestartet wurde, und kann diese Informationen so weitergeben, wenn er dies 
wünscht. Dies bedeutet, dass mindestens ein und möglicherweise mehrere Mitglieder der 
Öffentlichkeit bereits darüber informiert werden, dass ein „EU-Pilot“ läuft. 

38. Der Bürgerbeauftragte ist daher der Ansicht, dass die Veröffentlichung einer Liste der 
laufenden EU-Pilotdialoge ohne Veröffentlichung eines entsprechenden Dokuments dazu 
beitragen würde, die Transparenz der Maßnahmen der Kommission zu erhöhen, ohne ein 
öffentliches Interesse zu untergraben. Es würde dazu beitragen, die Öffentlichkeit zu 
informieren und es den Bürgern zu ermöglichen, ihr Recht auf Zugang zu Dokumenten zu 
nutzen, ohne den partnerschaftlichen Ansatz zwischen der Kommission und den 
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Mitgliedstaaten zu beeinträchtigen. 

Der Bürgerbeauftragte schlägt vor, dass die Kommission die Liste der laufenden 
EU-Pilotdialoge und den Stand der einzelnen Dossiers öffentlich zugänglich macht. 

Schlussfolgerungen und Verbesserungsvorschläge 

Unter Berücksichtigung der neuen Strategie der Kommission schließt der Bürgerbeauftragte die 
Untersuchung nun mit folgenden Schlussfolgerungen und Vorschlägen ab: 

Schlußfolgerung 

Der Zweck dieser Untersuchung wurde weitgehend erreicht. 

Verbesserungsvorschläge 

Die meisten dieser Vorschläge und bewährten Verfahren sind nicht spezifisch für „EU-Pilot“ und
sind auch im Zusammenhang mit der Bearbeitung von Vertragsverletzungsbeschwerden durch 
die Kommission im Allgemeinen relevant. Der Bürgerbeauftragte schlägt vor, dass die 
Kommission sie bei der Aktualisierung ihrer internen Leitlinien für die Kommissionsdienststellen 
berücksichtigt. 

In Bezug auf das „EU-Pilotverfahren“: 

Die Kommission sollte 

1.  Die Antragsteller über einen neuen wichtigen Schritt bei ihrer Untersuchung im Rahmen von 
„EU-Pilot“ zu informieren, wenn sie Interesse bekunden, den Fortschritt ihres Falles genau zu 
verfolgen. Dies könnte beinhalten, dass den Beschwerdeführern, wann immer dies möglich ist, 
eine Zusammenfassung der Antwort des Mitgliedstaats zur Verfügung gestellt wird. 

2.  Die Liste der laufenden EU-Pilotdialoge und den Stand der einzelnen Dossiers öffentlich 
zugänglich zu machen. 

In Bezug auf die Beziehungen zu Beschwerdeführern bei der Bearbeitung von 
Vertragsverletzungsbeschwerden im Allgemeinen: 

Die Kommission sollte 

3.  Geben Sie auf ihrer Website und im Beschwerdeformular bürgerfreundliche Informationen 
über die verschiedenen Kriterien an, die sie bei der Entscheidung, einen Fall zu schließen, 
berücksichtigt. 
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4.  Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie alle Aspekte der Beschwerde des 
Beschwerdeführers im Vorabschlussschreiben getrennt behandeln. 

5.  Auf weitere Argumente des Beschwerdeführers angemessen reagieren, wenn die 
Kommission dennoch beschließt, den Antrag abzuschließen. Dies sollte in dem Schreiben 
geschehen, in dem bestätigt wird, dass der Fall abgeschlossen wird. 

6.  Legen Sie eine vorläufige Frist für die erste Analyse der Beschwerden in CHAP fest und 
verallgemeinern Sie die bewährte Praxis der Übermittlung einer Sammelantwort an den 
Beschwerdeführer, wenn die erste Bewertung der Beschwerde nicht innerhalb dieser Frist 
durchgeführt werden kann. 

7.  Soweit dies nicht bereits der Fall ist, informieren Sie den Beschwerdeführer, wenn eine 
Einzelperson/Organisation eine Beschwerde über einen Fall einlegt, den die Kommission 
bereits untersucht, über den Fortgang ihrer laufenden Untersuchung und über ihre 
Entscheidung, diesen Fall abzuschließen oder ein Vertragsverletzungsverfahren einzuleiten. 

Zur Transparenz der Maßnahmen der Kommission: 

Die Kommission sollte 

8.  Weitere Informationen über seine Leistung bei der Beilegung tatsächlicher Verstöße gegen 
EU-Recht im Rahmen von Vorverletzungsverfahren – und über die durchschnittliche Dauer des 
Verfahrens – in seinem Jahresbericht über die Überwachung der Anwendung des EU-Rechts 

Emily O'Reilly  Europäische Bürgerbeauftragte 

Straßburg, den 14.9.2017 

Anhang I: Rolle des „EU-Pilots“ im Rahmen von 
Vertragsverletzungsverfahren 

Die verschiedenen Phasen des 
Vertragsverletzungsverfahrens 

Jeder Mitgliedstaat ist für die Umsetzung des EU-Rechts zuständig, indem Richtlinien 
umgesetzt und die ordnungsgemäße Anwendung und Umsetzung der EU-Rechtsvorschriften 
sichergestellt werden. Gemäß Artikel 17 Absatz 1 des Vertrags über die Europäische Union 
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(EUV) überwacht die Europäische Kommission die ordnungsgemäße Anwendung des 
EU-Rechts durch die Mitgliedstaaten. Eine der wichtigsten Möglichkeiten, wie die Kommission 
ihre Rolle als Hüterin der Verträge wahrnimmt, ist die Einleitung von 
Vertragsverletzungsverfahren, wenn sie der Auffassung ist, dass ein Mitgliedstaat eine 
Richtlinie nicht ordnungsgemäß oder rechtzeitig umgesetzt hat oder die EU-Vorschriften falsch 
angewandt hat. 

Die Kommission kann mögliche Verstöße aus eigener Initiative, als Reaktion auf an das 
Europäische Parlament gerichtete Petitionen oder auf der Grundlage von Beschwerden 
untersuchen. Hauptziel der Klage der Kommission ist es, die irreguläre Lage so schnell wie 
möglich zu beenden: Sie hat daher Instrumente vor der Verletzung entwickelt, um Lösungen zu 
schaffen, anstatt ein Vertragsverletzungsverfahren einzuleiten. Wenn die Kommission einen 
möglichen Verstoß feststellt, besteht der erste Schritt in der Regel darin, ausreichende Beweise 
dafür zu erhalten, dass der mutmaßliche Verstoß stattgefunden hat, und das Problem durch 
partnerschaftliche Zusammenarbeit mit dem betreffenden Mitgliedstaat zu lösen. Wenn der 
informelle Dialog erfolglos ist, kann die Kommission ein förmliches 
Vertragsverletzungsverfahren einleiten, das dazu führen kann, dass der Mitgliedstaat vor den 
Gerichtshof der Europäischen Union verklagt wird. 

Der Zweck des „EU-Piloten“ 

Das System „EU-Pilot“ strukturiert die informelle Phase des Vertragsverletzungsverfahrens. Die 
Kommission kündigte ihre Einführung in ihrer Mitteilung „ Ein Europa der Ergebnisse – 
Anwendung des Gemeinschaftsrechts“ vom 5. September 2007 an. Es begann im April 2008 als 
Experiment mit 15 freiwilligen Mitgliedstaaten zu arbeiten (daher der Begriff „Pilot“). Alle 
anderen Mitgliedstaaten haben sich anschließend angemeldet. Sie ersetzte die bisherige 
Praxis, mit der die Kommission Verwaltungsschreiben an die Mitgliedstaaten richtete. Durch die 
Aufnahme eines informellen, aber strukturierten Dialogs mit den Mitgliedstaaten im Geiste einer 
loyalen Zusammenarbeit zielte die Kommission darauf ab, bessere Antworten auf Fragen zur 
korrekten Auslegung, Umsetzung und Anwendung des EU-Rechts zu finden, die Bearbeitung 
von Vertragsverletzungsbeschwerden zu beschleunigen und den Rückgriff auf formellere 
Vertragsverletzungsverfahren zu verringern. 

Im Gegensatz zum förmlichen Vertragsverletzungsverfahren [30]  gibt es keine spezifische 
Rechtsgrundlage für „EU-Pilot“. Es handelt sich um eine Arbeitsmethode, die auf einer 
Online-Datenbank und einem Kommunikationsinstrument basiert, das von der Kommission und 
den nationalen Regierungen zum Austausch von Informationen und rechtlichen Analysen zu 
möglichen Vertragsverletzungsverfahren verwendet wird. Für jeden Fall wird ein individuelles 
Dossier erstellt und Fragen werden dem betreffenden Mitgliedstaat über den EU-Pilotantrag 
vorgelegt. Die Antwort des Mitgliedstaats wird dann von den Dienststellen der Kommission 
geprüft, die zusätzliche Informationen anfordern können. Die Datenbank verwaltet 
Beschwerden, die von der Öffentlichkeit eingegangen sind, sowie Petitionen des Europäischen 
Parlaments und der Kommission. Im Jahr 2015 hat die Kommission 881 neue EU-Pilotdossiers 
eröffnet , von denen 295 durch Beschwerden und 578 von sich aus eingeleitet wurden [31] . 
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Bis Januar 2017 wurde „EU-Pilot“ in fast allen Fällen verwendet, bevor die Kommission 
entschied, ein Vertragsverletzungsverfahren einzuleiten. In ihrer neuen Mitteilung „ EU-Recht: 
Bessere Ergebnisse durch bessere Anwendung " vom 19. Januar 2017 [32]  (im Folgenden 
„Mitteilung von 2017“), kündigte die Kommission an, dass sie den automatischen Einsatz von 
„EU-Pilot“ einstellen und sich nur dann darauf verlassen würde, wenn sie als nützlich erachtet 
wird. 

Verfahrensgarantien für Beschwerdeführer 

Jeder kann eine Beschwerde gegen einen Mitgliedstaat über Maßnahmen oder Praktiken einer 
Behörde einreichen, die mit dem EU-Recht unvereinbar sind. „EU-Pilot“ ist nur ein Schritt bei 
der Bearbeitung von Vertragsverletzungsbeschwerden. Seit September 2009 nutzt die 
Kommission ein System namens „ Beschwerdeverfahren – Accueil des Plaignants“ (  CHAP) zur 
Registrierung von Beschwerden. Wenn bei der Kommission eine 
Vertragsverletzungsbeschwerde eingeht, wird sie zunächst in der CHAP-Datenbank  registriert.
Wenn die Kommission der Auffassung ist, dass die Beschwerde gültige Fragen im 
Zusammenhang mit einem möglichen Vertragsverletzungsverfahren aufwirft, wird die 
Beschwerde dann in den EU-Pilotantrag übertragen . Beschließt die Kommission schließlich, 
ein förmliches Vertragsverletzungsverfahren einzuleiten, wird die Beschwerde in eine 
Vertragsverletzungsdatenbank namens NIF  übertragen. 

Bei der Kommission geht jedes Jahr eine Vielzahl von Vertragsverletzungsbeschwerden ein, 
von denen die meisten ohne Eröffnung eines „EU-Pilots“ abgeschlossen werden: im Jahr 2015 
bearbeitete die Kommission beispielsweise 3315 Beschwerden, von denen 85 % geschlossen 
wurden, ohne dass eine Diskussion mit den Mitgliedstaaten geführt wurde, weil die Kommission
der Auffassung war, dass sie keine Handlungsbefugnis hatte, der Schriftverkehr nicht als 
Vertragsverletzungsbeschwerde eingestuft wurde oder die Beschwerde nicht begründet wurde [
33]. 

Die Kommission erkennt an, dass Beschwerden eine wichtige Informationsquelle sind und 
sorgfältig behandelt werden sollten. Sie hat daher eine Reihe von Verwaltungsgarantien für 
Beschwerdeführer durch mehrere Mitteilungen [34]  festgelegt. 

Verwaltungsgarantien für Beschwerdeführer umfassen: 
- Registrierung aller Vertragsverletzungsbeschwerden (vorbehaltlich begrenzter Ausnahmen) 
und Bestätigung des Eingangs innerhalb von 15 Arbeitstagen; 
- den Beschwerdeführer schriftlich zu unterrichten, wenn die Kommission beschließt, die 
Beschwerde mit dem Mitgliedstaat weiter zu prüfen (in der Regel durch „EU-Pilot“); 
- den Beschwerdeführer schriftlich zu unterrichten, wenn die Kommission beschließt, den Fall 
einzustellen oder ein förmliches Vertragsverletzungsverfahren einzuleiten; 
- erläutern, warum die Kommission beschließt, einen Fall abzuschließen, und das so genannte 
„Vorabschlussschreiben“ zu übermitteln, in dem der Beschwerdeführer aufgefordert wird, 
innerhalb einer Frist von vier Wochen Stellung zu nehmen [35] . 
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Die Kommission hat sich ferner zum Ziel gesetzt, Beschwerden zu untersuchen und zu 
entscheiden, ob ein förmliches Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet oder der Fall innerhalb
eines Jahres  nach Registrierung der Beschwerde abgeschlossen werden soll. Wird diese Frist
überschritten, so hat die Kommission den Beschwerdeführer schriftlich davon in Kenntnis zu 
setzen. 

[1]  Eine ausführliche Erläuterung der verschiedenen Phasen des 
Vertragsverletzungsverfahrens, des Zwecks von EU-Pilot und der Verfahrensgarantien, die den 
Beschwerdeführern zustehen, finden Sie in Anhang I. 

[2]  Siehe Beschlüsse zum Abschluss der Untersuchungen OI/2/2009/MHZ zum „öffentlichen 
Zugang zu Dokumenten des Vertragsverletzungsverfahrens im Besitz der Kommission“ und 
OI/2/2011/OV zur „Mitteilung der Kommission über die Beziehungen zu den Beschwerdeführern
bei der Anwendung des EU-Rechts“: 

https://www.ombudsman.europa.eu/en/cases/decision.faces/en/4390/html.bookmark [Link]

[3]  Die Bearbeitung einzelner Dossiers wird von den Generaldirektionen (GD) verwaltet, 
während das Generalsekretariat für die Verwaltung der Anträge, die Bereitstellung von Leitlinien
für die Generaldirektionen und die Überwachung des gesamten Prozesses zuständig ist. 

[4] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0119(01) 
&from=DE [Link]

[5]  Quelle: Statistiken der Kommission während der Untersuchung. Genauer gesagt wurden 90 
Fälle ohne weitere Maßnahmen abgeschlossen und in 17 anderen Fällen wurde ein 
Aufforderungsschreiben erteilt. 

[6]  Quelle: Statistiken der Kommission während der Untersuchung. 

[7]  Ein mehrfacher Austausch in demselben Fall könnte erforderlich sein, wenn beispielsweise 
der Mitgliedstaat nicht umfassend auf die von der Kommission aufgeworfenen Fragen 
eingegangen ist, die Bewertung der Antwort des Mitgliedstaats zu neuen Fragen zur Einhaltung 
des EU-Rechts geführt hat oder der Beschwerdeführer den Kommissionsdienststellen neue 
Informationen übermittelt. 

[8]  Jahresbericht der Kommission mit dem Titel „ Überwachung der Anwendung des EU-Rechts“  
für 2015, S. 22. Es gibt jedoch erhebliche Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten, von 57 
Tagen für die Slowakei bis 85 Tage für Frankreich. 

https://www.ombudsman.europa.eu/de/cases/decision.faces/de/4390/html.bookmark
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0119(01)&from=EN
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[9]  Quelle: Statistiken der Kommission während der Untersuchung. 

[10]  Siehe Entscheidungen zu den Beschwerden 706/2007/BEH, 230/2011/EIS und 
731/2012/JN. 

[11] https://www.ombudsman.europa.eu/cases/decision.faces/en/52917/html.bookmark [Link]

[12] https://www.ombudsman.europa.eu/en/cases/decision.faces/en/49532/html.bookmark 
[Link]

[13]  Rechtssache 420/2015/EIS. 

[14]  Die Zahl der neuen Vertragsverletzungsverfahren ist im Laufe der Jahre von 2.900 im Jahr 
2009 auf 742 im Jahr 2015 zurückgegangen. 

[15]  „Methodologie und Erläuterungen“ der Kommission, abrufbar unter 
http://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/docs/annual_report_33/20160715_annual_report_2015_methodology_en.pdf 
[Link]

[16]  Dies war 2008-2009 nach der Einführung von „EU-Pilot“ und der Erstellung der 
Anwendung „CHAP“ nicht der Fall: die Kommission hat ihre Verfahren über ihre Beziehungen 
zu den Beschwerdeführern erst 2012 aktualisiert. 

[17] https://ec.europa.eu/info/about-european-union/problems-and-complaints_en [Link]

[18] https://www.ombudsman.europa.eu/cases/decision.faces/en/53125/html.bookmark [Link]

[19]  " Die Empfangsbestätigungen haben manchmal Wochen oder sogar Monate gedauert. 
Antworten wurden in einigen Fällen mehr als vier Monate nach dem Ersuchen übermittelt und 
einschlägige Informationen, wie die Einleitung der EU-Pilotuntersuchung, wurden dem 
Beschwerdeführer verspätet und erst dann übermittelt, als er dies ausdrücklich angefordert 
hatte. Rn. 35. 

[20]  Siehe Entscheidung über die Beschwerden 503/2012/DK, 403/2014/MHZ und 
25/2013/ANA. 

[21] https://www.ombudsman.europa.eu/en/cases/decision.faces/en/60417/html.bookmark 
[Link]

[22]  Das Problem kann durch einen anderen Mechanismus besser angegangen werden, ein 
Vorabentscheidungsurteil ist anhängig, die Verfolgung der Angelegenheit würde im 
Widerspruch zu einem neuen Legislativvorschlag stehen... 

[23]  Darüber hinaus erklärte die Kommission, dass sie sich das Recht vorbehalte, bestimmte 
Beschwerden nicht im Einklang mit den in ihrer Mitteilung dargelegten Grundsätzen zu 

https://www.ombudsman.europa.eu/cases/decision.faces/en/52917/html.bookmark
https://www.ombudsman.europa.eu/de/cases/decision.faces/de/49532/html.bookmark
http://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/docs/annual_report_33/20160715_annual_report_2015_methodology_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/about-european-union/problems-and-complaints_en
https://www.ombudsman.europa.eu/cases/decision.faces/en/53125/html.bookmark
https://www.ombudsman.europa.eu/de/cases/decision.faces/de/60417/html.bookmark
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verfolgen, in der darauf hingewiesen werde, dass sie ihr Ermessen in Bezug auf 
Vertragsverletzungsverfahren strategisch nutzen werde. Die Kommission erläuterte, dass sie 
ihre Bemühungen auf die wichtigsten Verstöße gegen das EU-Recht konzentriert und priorisiert,
indem sie zwischen Fällen nach dem Mehrwert unterscheidet, der durch ein 
Vertragsverletzungsverfahren erzielt werden kann. Bei der Entscheidung, welche Fälle verfolgt 
werden sollen, berücksichtigt die Kommission mehrere Faktoren, darunter die Art und die 
Auswirkungen der Zuwiderhandlung, ob der Fall durch geeignetere Mechanismen auf nationaler
Ebene zufrieden stellend behandelt werden kann usw. 

[24] 
https://ec.europa.eu/info/about-european-union/problems-and-complaints/how-make-complaint-eu-level/submit-complaint_en 
[Link]

[25] https://ec.europa.eu/assets/sg/report-a-breach/complaints_en/ [Link]

[26]  Rechtssache C-562/14 P, Königreich Schweden/Europäische Kommission. 

[27] 
http://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-proceedings/infringement_decisions/?lang_code=en 
[Link]

[28]  Der Jahresbericht „ Überwachung der Anwendung des EU-Rechts “ enthält nur 
zusammengefasste Informationen über die Zahl der EU-Pilotfälle. 

[29]  Die meisten 2015 eröffneten EU-Pilotdossiers bezogen sich auf fünf Politikbereiche: 
Mobilität und Verkehr; Binnenmarkt, Industrie, Unternehmertum und KMU; Justiz und 
Verbraucher; Umwelt; Steuern und Zoll. 

[30]  Der in Artikel 258 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) 
geregelt ist. 

[31]  Jahresbericht der Kommission zum Thema „ Überwachung der Anwendung des EU-Rechts“ 
für 2015, S. 20. 

[32] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0119(01) 
&from=DE [Link]

[33]  Jahresbericht der Kommission zum Thema „ Überwachung der Anwendung des EU-Rechts“ 
für 2015, S. 18. 

[34]  Die Kommission hat 2002 eine erste Mitteilung „ an das Europäische Parlament und den 
Europäischen Bürgerbeauftragten über die Beziehungen zum Beschwerdeführer bei Verstößen 
gegen das Gemeinschaftsrecht “ veröffentlicht, insbesondere als Reaktion auf die 
Untersuchungen und Bemerkungen des Bürgerbeauftragten. Die Kommission hat ihre 
Verfahren im Jahr 2012 durch eine zweite Mitteilung mit dem Titel „Aktualisierung der 

https://ec.europa.eu/info/about-european-union/problems-and-complaints/how-make-complaint-eu-level/submit-complaint_en
https://ec.europa.eu/assets/sg/report-a-breach/complaints_en/
http://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-proceedings/infringement_decisions/?lang_code=en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0119(01)&from=EN
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Behandlung der Beziehungen zum Beschwerdeführer im Hinblick auf die Anwendung des 
Unionsrechts“  und schließlich in einem Anhang ihrer Mitteilung von 2017 aktualisiert. 

[35]  Es sei denn, es gibt außergewöhnliche Umstände, die dringende Maßnahmen erfordern. 


